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Statuten des Vereins Universa 
 
 
 

I. Name, Sitz, Gesinnung und Zweck 
 
Art. 1     „Universa“ ist ein an der  Universität St. Gallen (HSG)  
Name    akkreditierter Verein im Sinne von Art. 60ff. ZGB. 
 
Art. 2 Der Sitz von Universa befindet sich in St. Gallen. 
Sitz 

 
Art. 3 Der Verein ist politisch und konfessionell neutral,  
Gesinnung gemeinnützig und nicht-gewinnorientiert. 
 
Art. 4 Der Verein hat keinen wirtschaftlichen Zweck, sondern 
Zweck  verfolgt nachfolgende ideelle Zwecke: 
 

▪ Die Förderung der Vernetzung von Studentinnen und 
Alumnae der Universität St. Gallen.  

▪ Die Schaffung einer Plattform für den Austausch von 
Erfahrungen, Ideen und Wissen zwischen 
Studentinnen, Alumnae, der Universität St. Gallen mit 
allen Studierenden als Ganzes und der Praxis. 

 
Art. 5 Der Verein kann Mitglied in anderen Vereinen oder   
Mitgliedschaft in Verbänden Verbänden sein. 
 
 
 

II. Mitgliedschaft 
 
Art. 6 lit. a Die Mitgliedschaft steht allen Studentinnen, Alumnae, 
Voraussetzungen Mitgliedschaft Doktorandinnen, Dozentinnen und Professorinnen der 

Universität St. Gallen (HSG) jederzeit offen, welche die 
vorliegenden Statuten anerkennen. 

 
Art. 6 lit. b Ausnahmen hiervon sind dem Entscheid der 
Ausnahmen Mitgliedschaft Vereinsversammlung vorbehalten. Ein Gesuch für einen 

Beitritt kann von dieser ohne Begründung abgelehnt 
werden.  

 
Art. 6 lit. c   Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder 
Beendigung Mitgliedschaft  Tod. 
 

Der Austritt kann jederzeit erfolgen und ist schriftlich 
bekannt zu geben. 
 

 Ein Mitglied kann ohne Angaben von Gründen mit einer 
2/3-Mehrheit der Anwesenden der Vereinsversammlung 
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ausgeschlossen werden. Der Vorstand hat ein 
entsprechendes Antragsrecht. 

 
Art. 6 lit. d   Personen, welche sich um die Förderung des Vereins  
Ehrenmitglieder    oder um die Unterstützung seiner Interessen besonders 

verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. 
 

Der Vorstand schlägt Ehrenmitglieder vor, welche von der 
Vereinsversammlung gewählt werden müssen. 
 

Das Ehrenmitglied wird vom Mitgliederbeitrag befreit. 
 
 
 

III. Vereinsjahr, Beitrag, Haftung 
 
Art. 7 Das Vereinsjahr endet jeweils am 31. Dezember. 
Vereinsjahr  

 
Art. 8 lit. a  Die Mittel des Vereins setzen sich zusammen aus den  
Mittel  jährlichen Beiträgen der Mitglieder sowie aus Beiträgen 

von Projekt- und Werbepartnern, Sponsoren und 
Gönnern. 

 
Art. 8 lit. b  Eine Änderung der Höhe des Jahresbeitrags oder des 
Beitrag  Beitrages für die lebenslängliche Mitgliedschaft wird vom 
 Vorstand der Vereinversammlung zur Genehmigung 

vorgelegt. 
 

Der Beitrag für die Mitgliedschaft während des gesamten 
Studiums beträgt CHF 50. 
 

Der Jahresbeitrag beträgt CHF 20. 
 

Der Betrag für ein einzelnes Studiensemester beträgt 
CHF 15. 

 
Art. 8 lit. c Für die Verbindlichkeiten von Universa haftet nur 
Haftung  das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung der 

Mitglieder für die Verbindlichkeiten des Vereins ist 
ausgeschlossen. 

 
 
 

IV. Organisation 
 
Art. 9 Die Organe von Universa sind: 
Organe 

● A. Die Vereinsversammlung 
● B. Der Vorstand 
● C. Die Revisionsstelle 
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A. Vereinsversammlung 
 
Art. 10 lit. a Zeitpunkt und Ort der ordentlichen jährlichen  
Einberufung – ordentlich  Vereinsversammlung wird vom Vorstand bestimmt. Es  
 erfolgt eine schriftliche Einladung mit Angabe der 

Traktanden spätestens drei Wochen vor der 
Versammlung. Anträge von Seiten der Mitglieder sind bis 
spätestens 10 Tagen vor der Vereinsversammlung beim 
Vorstand schriftlich einzureichen. 

 
Art. 10 lit. b Eine ausserordentliche Vereinsversammlung kann  
Einberufung – ausserordentlich jederzeit auf Antrag des Vorstandes oder durch 

mindestens 1/5 der Mitglieder schriftlich und unter Angabe 
der Gründe bei der Präsidentin verlangt werden. Die 
Präsidentin setzt das Datum der Versammlung innerhalb 
von 14 Tagen nach Antragsstellung fest und es erfolgt 
eine schriftliche Einladung mit Angabe der Traktanden 
spätestens fünf Tage vor dem festgelegten Termin.  

 

 In Notfällen kann die Einberufungsfrist verkürzt werden. 
  
Art. 10 lit. c Die Vereinsversammlung als oberstes Organ des Vereins  
Zuständigkeit    erledigt namentlich die folgenden Geschäfte: 

1) Wahl des Vorstandes, inklusive  
o Präsidentin 
o Vizepräsidentin  
o Finanzverantwortliche 

2) Wahl der Revisionsstelle 
3) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
4) Aufnahme Ehrenmitglieder 
5) Abnahme der Jahresrechnung 
6) Entlastung der Vorstandsmitglieder 
7) Abänderung der Statuten 
8) Auflösung des Vereins 
9) Verwendung des Vereinsvermögens bei der 

Auflösung des Vereins 
10) Alle anderen Angelegenheiten, die nicht durch 

Gesetz oder Statuten den anderen Organen 
übertragen sind. 

 
Art. 10 lit. d Die Vereinsversammlung fasst nur Beschlüsse über  
Beschlussfassung  Verhandlungsgegenstände, die auf der Traktandenliste 

stehen.  
 

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der  
 anwesenden Mitglieder gefasst. Die unter Art. 10 lit. c.) 

Punkt 7.), 8.) und 9.) aufgeführten Geschäfte bedürfen 
einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
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 Einem Beschluss der Vereinsversammlung gleichgestellt 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder 
zu einem Antrag. 

 
Art. 10 lit. e   Beschlüsse, die gegen das Gesetz oder die Statuten  
Anfechtung  verstossen, können durch jedes Mitglied, das nicht 

zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist 
nach Kenntnisnahme beim Richter angefochten werden. 

 
 
B. Vorstand 
 
Art. 11 lit. a   Der Vorstand setzt sich aus maximal acht und   
Zusammensetzung, Wahl  mindestens fünf Studentinnen zusammen. Er konstituiert 

sich mit Ausnahme der Präsidentin, der Vizepräsidentin 
und der Finanzverantwortlichen, welche von der 
Vereinsversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt 
werden, selber. 

 

Wählbar ist jedes Mitglied des Vereins. Eine Wiederwahl 
ist möglich. 
 

Art. 11 lit. b Der Vorstand führt die Geschäfte und wird für die Dauer 
Zuständigkeit, Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Sämtliche erbrachte Leistungen 

des Vorstands erfolgen unentgeltlich. 
 

Der Vorstand kann einzelne Aufgaben an Mitglieder 
delegieren. Auch diese haben die Leistungen 
unentgeltlich zu erbringen. 

 

Der Vorstand verfasst zuhanden der Vereinsversammlung 
jedes Jahr einen Bericht über die Vereinstätigkeiten, die 
Jahresrechnung und ein Budget für das kommende 
Vereinsjahr. 
 

Art. 11 lit. c Bei Universa ist jedes Vorstandsmitglied 
Beschlussfassung zeichnungsberechtigt. In allen Angelegenheiten sind nur 

Kollektivunterzeichnungen (zu zweien) zugelassen. 
 

 Der Vorstand kann selbständig Geschäfte abschliessen 
und entscheidet über alle Angelegenheiten, die durch die 
Statuten nicht der Vereinsversammlung vorbehalten sind. 

 
 
C. Revisionsstelle 
 
Art. 12 Die Vereinsversammlung wählt zwei Revisor*innen für  
Wahl, Aufgabe  ein Jahr. Diese erstatten der ordentlichen 

Vereinsversammlung Bericht über die 
Ordnungsmässigkeit der Buchführung und der 
Jahresrechnung. Sie haben jederzeit uneingeschränktes 
Einsichtsrecht in die Buchführung. 
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Die Revisor*innen müssen nicht Mitglieder des Vereins 
sein. 
 

 

 

Schlussbestimmungen 
 
Art. 13 Die Auflösung des Vereins wird bei Anwesenheit der  
Auflösung  Hälfte der Mitglieder mit einer 2/3-Mehrheit durch die 

Vereinsversammlung beschlossen. 
 

Bei der Auflösung fällt das Vereinsvermögen je nach  
 Beschluss der Vereinsversammlung einer Organisation 

mit ähnlichem Zweck zu. 
 

 Die Vereinigung mit einem anderen Verein ist der 
Auflösung gleichgestellt. 

 
Art. 14 Die Statuten können bei Anwesenheit der  
Statutenänderung Hälfte der Mitglieder mit einer 2/3-Mehrheit der 

Mitgliederversammlung, auf Antrag des Vorstandes oder 
1/5 der Mitglieder, ganz oder teilweise geändert werden. 

 
Art. 15 Die vorliegenden Statuten treten durch Annahme der  
Inkrafttretung Vereinsversammlung in Kraft. 
 
 
 
 
St. Gallen, den 21. März 2023 
 

   
 
 
 
 
 

........................................................   ................................................. 
Joèlle Ochsner     Mélanie Hüppin 
Präsidentin     Vize-Präsidentin  
 
 
 
 
 


